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Innovative klimarelevante Heizungs- und Warmwasserbereitstellungssysteme 
 
 
 
 
 
Beim erstmaligen Einbau von Heizungs- und Warmwasserbereitstellungssystemen im Zuge eines 
Neubaues stellt der Einsatz innovativer klimarelevanter Systeme eine Voraussetzung für die 
Gewährung einer Förderung dar.  
 
 
 
 
Innovative klimarelevante Systeme sind: 
 
a) Systeme auf Basis erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung möglichst hoher 
Effizienzstandards; Heizungssysteme auf Basis emissionsarmer, biogener Brennstoffe sind nach 
Möglichkeit mit thermischen Solaranlagen zu kombinieren. 
 
b) Elektrisch betriebene Heizungswärmepumpensysteme mit einer Jahresarbeitszahl von 
zumindest 4, wobei nach Möglichkeit eine Kombination mit Solaranlagen zu erfolgen hat. 
c) Fernwärme aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21.02.2004 S.50, und sonstige Abwärme, die andernfalls 
ungenutzt bleibt. 
  
d) Fernwärme mit einem Anteil erneuerbarer Energie von zumindest 80 %. 
  
e) Erdgas-Brennwert-Anlagen in Kombination mit thermischen Solaranlagen, soweit keine 
Fernwärmeanschlussmöglichkeit gegeben ist oder aus Gründen der Luftreinhaltung oder aufgrund 
mangelnder Zulieferungs- oder Lagerungsmöglichkeiten der Einsatz biogener Brennstoffe nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Der Anteil der solaren Erträge soll dabei optimiert 
werden. Sollte lagebedingt die Errichtung von thermischen Solaranlagen nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar sein, so kann von dieser Kombination Abstand genommen werden. 
 
f) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. b 
bzw. e angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 


